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Von Major Morant, Winterthur

(Schluss)

Die Verteidigung von Ortschaften.

Nebst einer beweglichen Armee muss die Organisation

eines von ihr unabhängigen territorialen
Dienstes geschaffen werden, der alle Truppen und
Mittel umfasst, die örtlich gebunden sind. Die heute
bereits bestehenden Organisationen, die der
Schadensbekämpfung nach Luftangriffen dienen, müssen in
diese Organisation übergeführt und dem
Schutzkommandanten als dem Kommandanten der
Ortsverteidigung befehlsmässig unterstellt werden. Er allein
entscheidet über den Einsatz der Kräfte und die zu
verwendenden technischen Mittel innerhalb einer
Ortschaft. Seiner Persönlichkeit kommt eine
überragende Bedeutung zu. Er muss sowohl den taktischen
Einsatz wie die technischen Mittel der ihm unterstellten

Truppenteile kennen. Nur ausgesuchte Offiziere
werden sich für diesen Posten eignen und sich im
Einsatz bewähren. Die Ernennung soll durch den Chef
des Territorialdienstes erfolgen. Der Schutzkommandant

ist für die Organisation und die Ausbildung
seiner Truppe verantwortlich. Beide werden je nach
der Grösse der Ortschaft sehr verschieden sein. In
kleineren Ortschaften wird die Bildung einer
Einheitstruppe das richtige sein, während in grossen
Städten wenigstens eine gewisse Spezialisierung der
Truppe möglich sein wird. Diese darf aber nicht
weiter gehen, als dass je nach der Lage alle Truppen
für eine einzige und gleiche Aufgabe eingesetzt werden

könnten. Prinzipiell wäre folgende Spezialisierung
möglich:
Die eigentliche Schutztruppe (Nachrichtentruppe,

Schutztruppe und Hilfspersonal,Motorwagendienst),

die Verteidigungstruppen (Vereinigung der heutigen
Luftschutzpolizei mit den Ortswehren, Betriebswachen,

Bewachungskompagnien, Hipo-Hilfspolizei-
formationen).
Die Arbeit in einer getroffenen Ortschaft

beschränkt sich nicht auf die Schadensbekämpfung. Der
gesamte Fürsorgedienst für die Geschädigten und die
Wiederherstellungsarbeiten an Sachwerten ist Sache
ziviler Organisationen und erfolgt im zeitlichen
Ablauf der Ereignisse nach der militärischen Aktion.
Trotzdem sind im Kriegsfalle auch diese Hilfsorganisationen

mit ihren personellen und materiellen Mitteln

dem örtlichen Schutzkommandanten zu
unterstellen, der gleichzeitig die Zusammenarbeit mit den
Gemeindebehörden regelt.

Der Grundsatz der Kräfteökonomic lässt sich durch
die Konzentration der Abwehrkräfte in einer Hand
weitgehend verwirklichen. Trotz der angestrebten
Ausbildung einer Einheitstruppe wird es möglich
sein, bestimmte Aufgaben an dafür besonders
ausgewählte, ausgebildete und ausgerüstete Truppenteile zu
übertragen. Sinnlose Doppelspurigkeiten, wie die
Besetzung des gleichen Beobachtungspunktes durch
Mannschaften des Luftschutzes, der Ortswehr, der
Ortsflab und des F1BMD oder die Bewachung und

Absperrung eines Objektes durch Polizei, Luftschutz,
Ortswehr und Bewachungstruppen können dadurch
vermieden werden.

Die Mittel der örtlichen Verteidigung.
Dem örtlichen Schutzkommandanten stehen eine

Beihe von Organisationen zur Verfügung, mit denen
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